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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.02.1956

Norm

EO §79

Genfer Abkommen betreffend die Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche

Rechtssatz

Im Verhältnis zwischen der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland

kommt das Genfer Abkommen betreffend die Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche zur Anwendung.
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